
Schriften zum Sozial- und Arbeitsrecht

Band 76

Möglichkeiten der Beschleunigung
des arbeitsgerichtlichen Verfahrens

Von

Ulrich Haug / Heide M. Pfarr /
Gerhard Struck

Duncker & Humblot  ·  Berlin



HAUG / PFARR / STRUCK 

Möglichkeiten der Beschleunigung 
des arbeitsgerichtlichen Verfahrens 



Schriften zum Sozial- und Arbeitsrecht 

Band 76 



Möglichkeiten der Beschleunigung 

des arbeitsgerichtlichen Verfahrens 

Von 

Hochechulass. Dr. iur. Ulrich Haug 
Diplom - Volkswirt 

Prof. Dr. iur. Heide M. Pfarr 
Prof. Dr. iur. Gerhard Struck 

D U N C K E R & H U M B L O T / B E R L I N 



CIP-Kurzt i telaufnahme der Deutschen Bibl iothek 

Haug, Ulr ich: 
Möglichkeiten der Beschleunigung des 
arbeitsgerichtlichen Verfahrens  / von Ulr ich Haug; 
Heide M. Pfarr;  Gerhard Struck. — Berl in: 
Duncker und Humblot, 1985. 

(Schriften zum Sozial- und Arbeitsrecht; Bd. 76) 
ISBN 3-428-05897-6 

NE: Pfarr,  Heide M.:; Struck, Gerhard:; GT 

Alle Rechte vorbehalten 
© 1985 Duncker & Humblot GmbH, Berlin 41 

Gedruckt 1985 bei Buchdruckerei A. Sayffaerth  - E. L. Krohn, Berlin 61 
Printed in Germany 

ISBN 3-428-05897-6 



Vorwort 

Die vorliegende Studie zu Beschleunigungsmöglichkeiten im Arbeits-
gerichtsprozeß geht zurück auf ein Gutachten, daß die Verfasser  1984 
im Auftrag der Behörde für Arbeit, Jugend und Soziales der Freien und 
Hansestadt Hamburg erstattet haben. Neuere Literatur konnte für den 
Text über diesen Zeitpunkt hinaus noch bis zum Februar 1985 berück-
sichtigt werden; danach ließen sich nur noch einzelne Literaturstellen 
berücksichtigen. Wir weisen darauf hin, daß trotz einiger Bedenken ge-
nerell die männliche Form der Begriffe  wie Richter, Praktiker usw. ge-
braucht wird. Noch ist es nicht gelungen, die Sprech- und Leseschwie-
rigkeiten bei der exakten Begriffsbildung  unter Einschluß der weib-
lichen Form wie Richterin, Praktikerin usw. zu beheben. 

Die Vorschläge und Ergebnisse der vorgelegten Studie gehen auf 
einen gemeinsamen, langen und ausführlichen Diskussions- und Ar -
beitsprozeß der Verfasser  zurück. Sie stehen demgemäß uneingeschränkt 
in der gemeinsamen Verantwortung aller drei Autoren, ohne daß etwa 
einzelne Vorschläge oder Schlußfolgerungen jeweils einem der drei Au-
toren zurechenbar wären. Trotzdem gab es Arbeitsschwerpunkte: Wäh-
rend Heide Pfarr  im übrigen insbesondere noch Praxisrecherche und 
Koordination übernahm, lagen redaktionell die Schwerpunkte von Ul -
rich Haug bei den Abschnitten 2. und 3., die von Gerhard Struck bei den 
Abschnitten 4. bis 7. 

Für kritische Durchsicht und Hinweise zum Manuskript sind wi r 
Herrn Rechtsanwalt Dr. Klaus Bertelsmann und Herrn Richter am Ar -
beitsgericht Dr. Hartwig Rogge sehr verbunden. Ganz besonders herz-
lichen Dank für viel Geduld und große Präzision bei der Anfertigung 
des Manuskriptes schulden w i r Frau Elke Stedtler und Frau Inge Bul-
lert. Schließlich danken w i r dem Verlag Duncker & Humblot für die 
Aufnahme dieser Arbeit in seine Schriftenreihe  zum Arbeits- und So-
zialrecht. 

Hamburg, im Frühjahr 1985 

Ulrich Haug 
Heide Pfarr 
Gerhard Struck 
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1. Die Konzeption der Arbeit 

1.1 Zum analytischen Ansatz 

Die fortlaufende  Diskussion um Beschleunigung des Zivilprozesses 
und des Arbeitsgerichtsprozesses ist seit einigen Jahren gekennzeichnet 
durch eine große Anzahl von Veröffentlichungen,  die überwiegend ein-
zelne kleine Verbesserungsvorschläge enthalten. Auch die gesetzgebe-
rischen Akt iv i täten und Reformvorstellungen  der letzten Zeit waren 
durch die Vielzahl von Details gekennzeichnet, mit denen Verbesserun-
gen erstrebt wurden. Sinn der vorliegenden Studie ist es nicht, zu allen 
diesen Einzelvorschlägen Stellung zu nehmen. Nach unserer Einschät-
zung bleibt doch eine erhebliche Skepsis, ob auf diese Ar t und Weise 
Beschleunigungseffekte  erreichbar sein können, die die zunehmende Be-
lastung der Arbeitsgerichtsbarkeit nennenswert abschwächen könnten. 

Die vorliegende Studie versucht statt dessen, eine analytische Basis 
dadurch zu gewinnen, daß sie auf eine grundsätzliche Einteilung von 
Beschleunigungsmöglichkeiten zurückgreift.  Umgangssprachlich ließe 
sich dieser Ansatz so formulieren:  Prozesse können dadurch schneller 
werden, daß entweder der Arbeitseinsatz pro Einzelprozeß umdispo-
niert wird, daß der Arbeitseinsatz intensiviert wird, oder daß bisher 
nötiger Arbeitseinsatz wegfällt. Die darüber hinaus gegebene Möglich-
heit, durch Einwerbung neuer Arbeitskraft (ζ. B. Richterplanstellen) die 
vorhandene Arbeit auf mehr Personen zu verteilen, wurde aus nahelie-
genden praktischen und rechtlichen Gründen (vgl. unten Abschnitt 2.2.2) 
nicht gesondert thematisiert. 

Dieses Grundschema der Arbeit ermöglicht es, nach einer Prüfung der 
verfassungsrechtlich  gegebenen Restriktionen zunächst entsprechend den 
nachdrücklich geäußerten Wünschen der Praktiker des arbeitsgericht-
lichen Verfahrens  die Fragen der Präklusionsregelungen, die zu zeit-
lichen Umdispositionen von Arbeitseinsatz führen, angemessen zu be-
rücksichtigen. Nach einer kurzen Erörterung der Frage, ob in der der-
zeitigen Praxis des Arbeitsgerichtsverfahrens  überhaupt nutzbare Chan-
cen und Spielräume zur weiteren Intensivierung des richterlichen Ar -
beitseinsatzes bestehen, wendet sich die Arbeit innerhalb des drit ten 
Problemkomplexes von den verschiedenen Möglichkeiten einer Strei-
chung bisher notwendigen Arbeitszeitaufwands von Arbeitsrichtern 
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vorwiegend den Problemkreisen einer kürzeren Fassung von Urteilen 
und einer Mündlichkeit von Urteilsbegründungen zu. Von streichenden 
Eingriffen  in das Rechtsmittelsystem wurden aus naheliegenden Grün-
den nur die schonendsten erörtert, und dies auch nur soweit, wie sich 
solche Eingriffe  funktional mi t anderer Ersparnis richterlicher Arbeits-
kraft  günstig verbinden. Dahinter steht folgende Erwägung: Es wäre 
banal und zugleich wenig realistisch gewesen, richterliche Arbeitskraft 
für die Bearbeitung erstinstanzlicher Prozesse etwa durch gänzliche 
Streichung der Berufungsmöglichkeit  gewinnen zu wollen; vorsichtige 
Veränderungen aber sind in der Gesetzgebungsarbeit fortlaufend  be-
handelt worden und daher durchaus von Interesse. 

1.2 Abgeschichtete Probleme 

Hinzuweisen ist zunächst darauf,  daß sich die Erörterungen im fol-
genden Text auf das in der Praxis ja häufigste arbeitsgerichtliche Ur-
teilsverfahren  beziehen. Fragen der Effektivierung  des arbeitsgericht-
lichen Beschlußverfahrens  (§§ 80 ff.  ArbGG) 1 oder des Schiedsverfah-
rens (§ 101 ArbGG) werden nicht behandelt. 

Entsprechend der gerade geschilderten Konzeption werden in der 
vorliegenden Arbeit weiter einige im folgenden aufgelistete Problem-
kreise nicht behandelt, obwohl sie durchaus von Relevanz für die Fra-
gen der Verfahrensbeschleunigung  und der Justizbelastung sind. Zum 
Teil versteht sich dies nach der dargelegten Abgrenzung von selbst, zum 
Teil soll im folgenden ganz kurz angedeutet sein, warum es uns wenig 
sinnvoll erschien, diese Komplexe hier näher anzugehen; der Grund-
entscheidung entsprechend haben w i r zu diesen abgeschichteten Einzel-
problemen auch auf spezielle weiterführende  Nachweise verzichtet. Die 
folgenden Punkte stellen in diesem Sinne die nach unserer Einschätzung 
wesentlichsten dieser Problemkreise zusammen. Die Liste ließe sich 
aber durchaus noch verlängern; auch die angeführten Punkte stellen 
also lediglich eine Auswahl dar: 
— Zunehmende Konfl iktbereitschaft  und mangelnde Kompromißfähigkeit 

der Bürger dieses Landes wurden gerade in der letzten Zeit i n öffent-
lichen und politischen Debatten wiederholt für die zunehmende Belastung 
der Justiz verantwort l ich gemacht. Es fäl l t auf, daß die entsprechenden 
Äußerungen nicht nach Justizzweigen spezifiziert  sind und auch nicht an-
satzweise operationale Kr i ter ien zur Überprüfung  der gemachten Behaup-
tungen angeboten werden. 

— Die „Normenf lut"  w i rd seit vielen Jahren für verschiedene soziale Miß-
stände und unter anderem auch für die Länge von Prozessen verantwort -

1 Das Wort „Beteil igte" ist aus diesem Grunde i n der ganzen Arbei t stets 
nur untechnisch zu verstehen. 
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lieh gemacht. Die korrespondierende Forderung nach „einfachen" Gesetzen 
ist allerdings so alt w ie die Kodifikationsidee. Gleichbleibend ist auch seit 
langem der Mangel an Empir ie zu den behaupteten Ursachen — Wi rkun-
gen — Verknüpfungen. 

Einzelne materiellrechtliche Normen werden h in und wieder als streitför-
dernd oder justizbelastend kr i t is iert . I m Vergleich zur Diskussion u m ver-
fahrensrechtliche  Normen fäl l t aber auf, daß das Verfahrensrecht  weniger 
d i rekt polit isch beeinflußt wi rd . Änderungsvorschläge zum materiel len 
Recht sind gegenwärtig nur dann chancenreich, wenn sie inhalt l ich inak-
zeptabel sind. 
Eine umfangreiche, stark auf Ziv i l just iz bezogene Diskussion über A l te r -
nat iven zur Justiz hat die Voraussetzungen, Funkt ionen und Chancen 
alternativer Inst i tut ionen wissenschaftlich analysiert. Für die Arbeitsge-
richtsbarkeit sind zwar wiederholt Hinweise gegeben worden, aber es hat 
keine der relevanten gesellschaftlichen Kräfte und Organisationen bisher 
ernstlich für das Gebiet der Arbeitsstreit igkeiten alternative Kon f l i k t -
lösungsverfahren  vorgeschlagen. 

Die Diskussion u m Beseitigung von Barr ieren zur Rechtswahrnehmung 
(Prozeßkostenhilfe,  Rechtsberatungshilfe,  Rechtsschutzversicherung) ist i n 
den letzten Jahren wesentlich vorangekommen. Insgesamt scheinen die 
gemachten und verwirk l ichten Vorschläge aber eher zusätzliche Arbei ts-
belastungen und Verzögerungen zu bedeuten als das Gegenteil. Außerdem 
ist die Diskussion für die Arbeitsgerichtsbarkeit wei t weniger einschlägig 
als für die Zivi lgerichtsbarkeit. 

Es gibt einige Diskussionen u m die Pensenschlüssel. Offenbar  geht aber 
niemand so weit , anzunehmen, die Festlegung eines hohen Pensums al lein 
habe eine Wirkung. 

Politische In i t ia t iven haben auf eine Verstärkung des laienrichterlichen 
Elements gezielt. Die Vorschläge dazu und ihre Verwirk l ichung sind aber 
derzeit i m politischen Kontext schwer einschätzbar, so daß die weiter-
gehende Frage nach der beschleunigenden/verzögernden Wi rkung der hier 
denkbaren Reform derzeit woh l von niemandem beantwortet werden 
kann. 

Die Arbeitsvertei lung zwischen den verschiedenen Verfahrensbeteiligten 
beeinflußt direkt, welchen Ante i l von der gesamten für einen Prozeß not-
wendigen Arbei t auf den Richter entfäl l t . So ist durchaus denkbar, daß 
spezialisiertere und besser qualif izierte Anwäl te insgesamt verfahrenbe-
schleunigend w i rken können. Die entsprechenden Veränderungsprozesse 
sind aber außerordentlich schwer beeinflußbar und haben vielfält ige De-
terminanten. 
Eine recht umfangreiche Diskussion beschäftigt sich m i t der personalen 
und technischen Einpassung des richterlichen Arbeitsfeldes. Sie beginnt 
bei der Frage der Zuständigkeit von Rechtspflegern oder der Möglichkeit, 
rechtspflegerähnliche  Berufsfelder  auch anderswo zu schaffen,  betr i f f t 
namentl ich auch die Arbeitsorganisation der Geschäftsstellen und endet 
bei den richterlichen Einsparungen durch elektronische Speicherung von 
juristischen Texten und durch Textverarbeitungsmaschinen. Solche Fragen 
von Arbeitsfeldern  lassen sich nur durch längerfristigen  Einsatz spezielle-
rer Beratungsteams behandeln, die i n anderen Bürokrat ien bereits Erfah-
rungen gesammelt haben und kommerziel l tät ig sind. 




